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Die Entfernung verunglückter aus elektrllcken lisitungen.
(AuS dem Büchlein „Die elektrischen Starkstromanlagen und Leitungen". Verfaßt von Oberinspektor Bohm

nnd Elektrotechniker Fiedler in B.-Kamnitz.)

Der Verunglückte darf von den Hülfe-
leistenden nur unter Beobachtung der unten

angeführten Borsichtsmaßregeln von der Lei-

tung entfernt werden. Man halte sich immer

vor Augen, daß der Hülfeleistende in der-

selben Gefahr schwebt wie der Verunglückte,

wenn dem Strome, welcher den Körper des

Verunglückten durchfließt, die Möglichkeit ge-

boten wird, durch den Körper des Hülfe-
leistenden seineil Weg zur Erde zu nehmen.

Gummihandschuhe nnd Gummischuhe sind

bei solchen Hülfeleistungen von größtem Nutzen.

Bei der Entfernung des Verunglückten auS

den Leitungen verfährt man wie folgt: (Nach

Siemens nnd Halske.)

1. Man stelle die Maschine ab, oder schalte

den betreffenden Stromkreis mit allen Polen
von der Stromquelle (Maschine, TranSfor-
mator) ab.

2. Erfordert dies zu viel Zeit, so suche

man die Leitungen kurz zu schließeil und zu

erde», das heißt, gut leitend mit der Erde,

eiserneil Masten, der Wasserleitung oder der-

gleichen zu verbinden.

.->. Berührt der Verunglückte nur einen

Leitnngsdraht, so genügt eS vielfach, nur diese

eine Leitung zu erden, oder den Verunglückten

vom Boden abzuheben (wodurch der den

Körper des Vernnglückteil dnrchfließende

Strom nnterbrochen wird).

ck. Wenn die Leitungen nicht kurz geschlossen

find, darf nur die Leitung geerdet werden, an

der sich der Verunglückte befindet.

Wenn der Verunglückte zwei Leitnngs-

drähte berührt, so schließe man dieselben kurz

(durch Ueberwerfen eines Drahtes, einer

Kette ,'e.) und stelle denselben auf trockene

Bretter, zusammengelegte Klcidnngsstücke oder

ähnliche isolierende Unterlagen, worauf man

die Hände des Vernnglückteil unter Znhülfe-
nähme von Holzstücken (trockenen) oder trok-

kenen Tüchern von den Drähten entfernt (wenn
der Helfende nicht mit Gummihandschuhen

versehen ist). Durch den elektrischen Strom
werden meistens die Hände des Verunglückten

krampfhaft geschlossen und lassen sich nur
schwer öffnen. Der Helfende muß von der

Erde isoliert sein, wie der Verunglückte davon

isoliert wird, am besten aber durch starke

Gummischuhe.

Der Helfende beachte zu seinem eigenen

Schutze folgende Regeln:
n) Jede Berührung der Leitungen, auch

der kurzgeschlossenen, sowie des mit der Leitung
in Verbindung stehenden Verunglückten ist

gefährlich, solange die Leitung nicht geerdet ist.

ist Der Helfende stehe daher möglichst gut

von der Erde (eisernen Masten w.) isoliert,

auf Glas, trockenem Holze oder trockenen

Kleidungsstücken (wenn derselbe keine Gummi-

schuhe trägt) und fasse den Verunglückten nur
an seinen Kleidungsstücken an und entferne

denselben, wie oben angegeben, von den

Drähten.
e) Das Kurzschließen der Leitungen ist vor

dem Erden vorzunehmen, wenn es durch

lieberwerfen eines Drahtes, nasser Tücher w.

geschehen kann, ohne daß sich der Helfende

dadurch mit den Leitnngsdrähten in leitende

Verbindung bringt, was geschehen würde,

ivenn der Helfer den zum Kurzschließen dienen-

den Draht oder dergleichen noch in der Hand

hat, ivenn der letztere bereits eine Leitung

berührt. Bei Benützung von Gnmmihand-

schuhen ist diese Gefahr für den Helfer aus-

geschlossen; selbstverständlich darf der zum

Kurzschließen dienende Draht ?c. nicht mit

anderen unbekleideten Körperstellen in Be-

rührnng kommen-
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ch Beim Erden ist der dazu benutzte Draht
(Eisenstange, Drahtseil und dergleichen) zuerst

mit der Erde (dem eisernen Mäste w.), dann

mit der Leitung zu verbinden.

In Orten, welche elektrische Straßenbahnen
oder andere elektrische Starkstromanlagen,
welche mit höherer Spannung arbeiten, besitzen,

sollten die Rettungsmannschaften mit den

nötigen Utensilien (Gummihandschuhen, starke

Gummischuhe, Zwickzangen mit Jsolier-Griffen
n. a. m.) ausgerüstet sein, um bei Unfällen

gleich die zweckmäßigsten Hülfsmittel bei der

Hand zu haben.

keitrag ivr ?rage

Zum Antrag La Chaux-de-Fonds
sei mir gestattet, meine persönliche Ansicht in
diesem Blatte zu äußern. Im Prinzip wäre

ich mit dem Antrag wohl einverstanden, aber

mit der Ausführung der beiden Punkte nicht.

Einer einfachen Bescheinigung für
Samariter- oder Krankenpflegekursteilnehmer
würde ich zustimmen, nur würde ich bei der

Bemerkung: Auszug ans den Statuten des

schwciz.Samariterbundes, nlsZusatz empfehlen:

„Als Aktivmitglied kann in jede schweizerische

Samaritersektion a»fge»ommen werden:

§ 5, lit. v. Alle Personen, die an einem

Samariter- oder Krankenpflegeknrs tcilgenom-

men und die Schlußprüfnng mit Erfolg be-

standen haben.

Das Anfnahmegesnch kann nur berücksichtigt

werden, wenn es innerhalb 2 Jahren, vom

Datum der vorliegenden Bescheinigung an

gerechnet, eingereicht wird."
Die Begründung dieses Antrages ist fol-

gende: Es kommt oft vor, daß ein Kursteil-
nehmer, Lchrjunge oder Tochter, nach Ab-

solvicrung eines Kurses in die Fremde zieht

und zufällig an einen Ort kommt, wo kein

Samariterverein ist, oder wo er auS irgend

einem Grunde nicht Gelegenheit hat, einem

solchen Verein beizutrctcn, und nach Jahres-

frist wechselt er seine Stellung, dann darf
oder kann er nach der Ausführung La Cbanz-

de-Fonds einem Verein nicht beitretcn, sofern

er nicht zuerst nochmals einen neuen Kurs

mitmacht, und da wird sich wahrscheinlich

6sr Kuznekkcirte.

mancher zuerst besinnen, ob er dieses Opfer

bringen will. Ein solcher Prätendent kann ein

ebenso gutes Mitglied werden, wenn er die

Nebnngen fleißig besucht, wie einer, der sofort

nach dem Kurs in den Verein eintritt, die

Uebungen nur lässig besucht und auch dann

nur den halben Mann stellt, oder bloß zum
Gaudium anderer beiwohnt. DaS Beste ist,

man hält stramme Disziplin in den Vereinen

und säubert sie von nichtsnutzigen Elementen.

Aber ich halte die angesetzte Frist von einem

Jahr für zu kurz. Auch sollen nur solche als

Aktivmitglieder zugelassen werden, die wirklich
als Samariter sich berufen fühlen; es ist nicht

gesagt, daß wir große Vereine haben sollen.

Wenn Not an Mann kommt, versagen sie wie

eine Maschine, die ihren Anforderungen nicht

gewachsen ist. Zu tüchtigen Samaritern wollen

wir unsere Mitglieder heranbilden, dann ist ge-

holfen, der tote Buchstabe allein hilft nicht!
Was den zweiten Antrag betrifft, sei mir

gestattet zu bemerken, daß die Aktivmit-
gliedkarte ans unbeschränkte Zeit-
dauer ausgestellt werden sollte, mit folgen-
dem Vermerk: „Aktivmitgliedkartc für N. N. ;

Eintritt, Datum; Anstritt, Datum; Name

deS Vorstandes. Anmerkung: Diese Karte

berechtigt zum Eintritt als Aktivmitglied in

jede Sektion des schweizerischen Samariter-
bnndes, sofern der Inhaber nicht mehr als

Jahre aus dem Verein ausgetreten ist und

mindestens 2 Jahre Aktivmitglied einer schwei-

zcrischcn Sektion war."


	Die Entfernung Verunglückter aus elektrischen Leitungen

